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durchzuführen. Zur Einbringung gebe ich Herrn 
Minister Dr. Wolf das Wort. – Er gibt die Rede zu 
Protokoll. (Siehe Anlage) 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 14/9955 an den 
Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwal-
tungsstrukturreform sowie an den Hauptaus-
schuss. Wer ist damit einverstanden? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Dann 
ist das auch einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zu: 

12 Erstes Gesetz zur Änderung des Bau- und 
Liegenschaftsbetriebsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9956 

erste Lesung 

Hierzu möchte der Minister gerne reden. Das darf er 
selbstverständlich. Herr Dr. Linssen.  

Dr. Helmut Linssen, Finanzminister: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
der Vergangenheit wurde der BLB NRW vom Fi-
nanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Bauen und Verkehr verwaltet. Im Rahmen 
der Organisationsuntersuchung des BLB NRW hat 
der externe Gutachter auch die bestehende Auftei-
lung der Aufsicht auf zwei Ressorts untersucht. Er 
hat empfohlen, die Aufsicht auf ein Ressort zu kon-
zentrieren.  

Das Ministerium für Bauen und Verkehr und mein 
Ressort haben die Empfehlung des externen Orga-
nisationsgutachters geprüft und befürwortet. Im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und 
Verkehr soll daher zukünftig die Dienst- und Fach-
aufsicht über den BLB NRW ausschließlich durch 
das Finanzministerium ausgeübt werden. 

Durch die Konzentration der Aufsicht auf ein Res-
sort werden unter anderem klare Zuständigkeiten 
hergestellt und die Transparenz in der Aufgaben-
wahrnehmung gefördert. Ferner hat das Finanzmi-
nisterium im Landesbau bereits in der Vergangen-
heit federführend die allgemeine Dienst- und Fach-
aufsicht über den BLB NRW ausgeübt.  

Die Konzentration, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Aufsicht betrifft auch den Bundesbau. Zur Ge-
währleistung der städtebaulichen Qualität der Bau-
maßnahmen des BLB NRW ist zukünftig das Be-
nehmen mit dem für Bauangelegenheiten zuständi-
gen Ministerium herzustellen. Das Benehmen tritt 

an die Stelle der Baufachaufsicht über den BLB 
NRW, die bisher vom Ministerium für Bauen und 
Verkehr wahrgenommen wurde. 

Im Rahmen des Änderungsgesetzes wird darüber 
hinaus die Berichtspflicht gegenüber dem Landtag 
zu den Erfahrungen mit dem BLB NRW aktualisiert. 
Damit ist sichergestellt, dass dem Landtag nicht nur 
jährlich zum testierten Jahresabschluss berichtet 
wird, sondern zusätzlich alle fünf Jahre ein zusam-
menfassender Erfahrungsbericht erfolgt.  

Schließlich wurden aus Gründen der Rechtsklarheit 
redaktionelle Änderungen vorgenommen. – Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Herzlichen Dank, 
Herr Minister. – Meine Damen und Herren, damit ist 
der Gesetzentwurf eingebracht.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 14/9956 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend – so-
wie nach einer Vereinbarung zwischen den Fraktio-
nen auch an den Ausschuss für Bauen und Ver-
kehr. Wer dieser Überweisungsempfehlung zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist das 
einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser 
beiden Plenartage. Die Tagesordnungen sind ab-
gearbeitet.  

Ich wünsche Ihnen allen zusammen einen schönen 
Abend und schließe die Sitzung. 

Schluss: 18:26 Uhr  

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 96 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarproto-
koll so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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